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Antwort des Staatsrats auf einen parlamentarischen Vorstoss 
— 
Postulat der Finanz- und Geschäftsprüfungskommission 2015-GC-114 
Kommunikation der Kantonsverwaltung –  
Welche Kosten für welchen Inhalt 
 

I. Zusammenfassung des Postulats 

Mit dem Postulat, das die Finanz- und Geschäftsprüfungskommission (FGK) am 14. September 
2015 eingereicht und begründet hat, verlangt sie einen Bericht über die Kommunikation beim Staat 
Freiburg. 

Die FGK möchte einerseits erfahren, welche Bilanz der Staatsrat seit dem Inkrafttreten des Gesetzes 
über die Information (InfoG) zieht, wie seine gegenwärtige Vision auf diesem Gebiet aussieht, 
wenn er die Erfahrungen seit dem 1. Januar 2011 berücksichtigt, und welche Perspektiven er in der 
Entwicklung der Informationsorganisation und -politik verfolgt.  

Andererseits verlangt die FGK einen ausführlichen Bericht über die abschliessende Bilanz der 
Kosten und Mittel des Staates für Förderungs- und Informationskampagnen, die von der 
Staatskanzlei und den Direktionen seit dem 1. Januar 2010 in die Wege geleitet wurden (Liste der 
Projekte, Gründe und Ziele, Kosten, Bilanz, Entscheidungsbefugnisse usw.).  

II. Antwort des Staatsrats 

Das InfoG, das am 1. Januar 2011 in Kraft getreten ist, hat die Praxis bei der Information des 
Staates Freiburg grundlegend geändert. Die Postulantin anerkennt die Vorteile aus der Anwendung 
des Transparenzprinzips, das auf das Geheimhaltungsprinzip folgte, und meint, dass diese Öffnung 
unbedingt nötig war. Die Information ist ein integrierender Bestandteil der politischen Tätigkeit, 
und heutzutage nimmt die Kantonsverwaltung diesen Bestandteil in ihre tägliche Tätigkeit und in 
den ganzen Zyklus der Projekte, die sie durchführt, auf.  

Der Staatsrat ist bereit, Bilanz seiner Tätigkeit, namentlich bei der Organisation, die er geschaffen 
hat, seit das InfoG in Kraft getreten ist, zu ziehen: Ansprechpersonen für die Information und 
weitere Stellen, die Informationsaufträge erfüllen, Ressourcen für diese Aufgabe, Vorschriften für 
die Information (Form und Inhalt). Er wird auch die Zukunftsperspektiven auf diesem Gebiet 
skizzieren.  

Neben dem InfoG räumen weitere Gesetzestexte der Information und der Kommunikation einen 
wichtigen Platz ein; sie stammen namentlich aus den Bereichen der Prävention und der Förderung. 
Der Staatsrat entspricht dem Verlangen der FKG und wird eine ausführliche Analyse der Situation 
beim Staat Freiburg seit 2010 durchführen.  

Als Schlussfolgerung beantragt Ihnen der Staatsrat, dieses Postulat erheblich zu erklären. Er wird 
dem Grossen Rat den Bericht dazu in der gesetzlichen Frist überweisen.  
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